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4' 	 Sachverhalt und Anträge 

I. 	Die Anmelder haben am 29. November 1986 beim Europischen 
Patentamt die internationale Annieldung PCT/EP 86/00693 
eingereicht. 

II. 	Die Zweigstelle in Den Haag des Europäischen Patentanits 
hat dem Vertreter der Anrnelder eine Aufforderung zur 
Zahiung zusätzlicher Recherchengebhren vom 6. April 1987 
zugestelit, in der die internationale Recherchenbehörde 
die Auffassung vertritt, dal3 die internationale Anmeldung 
dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht. Zur 
BegrUndung werden folgende drei Erfindungen in folgenden 
drei Anspruchsgruppen aufgefUhrt: 

PatentansprUche 1-23 Nassverfahren zur NOx, SO2 Ab-
scheidung mit RUckgewinnung von 
EDTA und Beseitigung der Wasch-
wâsser. 

Patentansprflche 24-28 Mechanische Gestaltung einer 
Elektrolysezelle zur Regene-
ration der Waschlösung. 

Patentansprucn 29 	Trockenverfahren zur Abscheidung 
von SO2 , HCl, HF mit Kalkhydrat 
im SprUhabsorber. 

III. 	Der Vertreter der Aninelder hat daraufhin eine zusätzliche 
internationale RecherchengebUhr Uberwiesen, die zufolge 
seinem am 28. April 1987 eingegangenen Schreiben fUr die 
PatentansprUche 24 bis 28 bestimmt ist. 

In diesem Schreiben legt er gleichzeitig geniäl3 Regel 

40.2.c PCT Widerspruch gegen die Zahiung ein. Ale BegrUn-
dung wird angeftihrt, daS die erforderliche Einheitlichkeit 
gegeben sei, da die Merkmale der PatentansprUche 24 bis 28 
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durch den gezielten Einsatz von Schwingungen lediglicn 
vorteithafte Ausgestaltungen der in den AnsprUchen 1 bis 

23 gekennzeichneten Erfindung darstellen wUrden. 

Hilfsweise wird eine teilweise RUckzahlung der zusätzlich 
entrichteten RecherchengebUhr mit der BegrUndung bean-
tragt, dal3 der gezielte Einsatz von Schwingungen nur em 
zusätzliches Merkmal sei. 

EntscheidungsgrUnde 

Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2.c PCT; er ist 
daher zulässig. 

Aus den Angaben in der ergangenen Aufforderung zur Zahiung 
zusätzlicher RecherchengebUhren geht kiar hervor, dal3 die 
als internationale Recherchenbehörde handeinde Zweigstelle 
in Den Haag des Europischen Patentamts die mangeinde Em-

heitlichkeit aufgrund der oben in Punkt II genannten drei 

Anspruchsgruppen beanstandet. Die in der Aufforderung ge-
gebene Definition der Gegenstände dieser Anspruchsgruppen 
ist eindeutig und vollst&idig, macht ihre technischen 

Unterschiede verständlich und gestattet dem Fachznann in 
Verbindung mit den Arimeldungsunterlagen ohne zustz1iche 

Erläuterung zu erkenneri, aufgrund weicher technischen 

Sachverhalte der AnsprUche eine einzige ailgemeine erfin-
derische Idee in den drei Anspruchsgruppen nicht anerkannt 

wird. Damit ist nach Auffassung der Kamrner im vorliegenden 

Fall die blo3e Auflistung der Anspruchsgruppen als BegrUn-

dung der Nichteinheitlichkeit hinreichend und eine 

darUberhinausgehende Erbrterung dieser GrUnde UberfiUssig. 

Ferner läI3t auch die sachlich fundierte Gegenargumentation 

der Anmelder erkennen, daB die Auffassung der inter-

nationalen Recherchenbehörde voll verstanden worden 1st. 
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3.1 	Gemäl3 Regel 13.1 PCT darf sich die internationale Anrnel- 
dung nur auf eine Erfindung oder auf eine Gruppe von Er-
findungen beziehen, die so zusarnrnenhängen, dali sie elne 
einzige ailgemeifle erfinderische Idee verwirklichen. 

	

3.2 	Regel 13.4 PCT lautet: "Vorbehaitlich der Regel 13.1 1st 
es zulässig, in einer internationalen Anmeldung eine ange-
messene Zahi abhngiger AnsprUche, mit denen bestimmte 
AusfUhrungsformen der in einem unabhängigen Anspruch gel-
tend gemachten Erfindung beansprucht werden, aufzunehmen, 
auch dann, wenn die Merkmale des abhängigen Anspruchs fUr 
sich genonunen als unabhängige Erfindung angesehen werden 
kbnnten". 

	

3.3 	In Bezug auf die oben in Pkt. III. dargelegte Auffassung 
der Anruelder halt es die Kammer fUr angebracht, darauf 
hinzuweisen, daB aufgrund des in Regel 13.4 PCT explizit 
genannten Vorbehalts der Regel 13.1 PCT ein abhängiger 
Anspruch einer internationalen Anmeldung nicht schon auf-
grund seiner formellen RUckbeziehung auf elnen unabhangi-
gen Anspruch das Erfordernis der Einheitlichkeit erfUlit. 
Es ist vielmehr gesondert zu untersuchen, ob die zusatz-
licnen Merkmale des abhängigen Anspruchs - auch wenn sie 
eine bestimrnte AusfUhrungsform der Erfindung darstellen - 
mit den Merkrnalen eines unabhangigen Anspruchs so zusarn-
menhangen, dali sie eine einzige allgeineine erfinderische 
Idee verwirklichen. Bei dieser Untersuchung 1st VOfl der 
"im unabhangigen Anspruch geltend gemachten Erfindung" 
auszugehen. Ferner kann die Beantwortung der Frage, ob die 
"ailgemeine Idee", Uber die die vorliegenden unabh&gigen 
und ein von diesen abhangiger Anspruch zusammenhängen, 
"erfinderisch" 1st, im vorliegenden Fall bereits anhand 
der Angaben in den Anmeldungsunterlagen erfolgen (a priori 

Einheitlichkeit vor Recherche und SachprUfung). 

p 
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4. 	GemäL3 Anspruch 1 betrifft die geltend gemachte Erfindung 
ein Verfahren zur SO2- und N0-Abscheidung aus Rauchgasen, 
bei dem im wesentlichen: 

eine Waschfllissigkeit mit folgenden Additiven benutzt 
wird: Kalkstein (CaCO3 ) bzw. Kalkhydrat (Ca(OH)2), 
EDTA bzw. NTA, und/oder Polycarbonsäuren und CaSO 4  
bzw. CaS03 1  (die S02-Wãsche mit CaCO3  und Ca(OH) 2  
fi.hrt zur Anreicherung der Feststoffe CaSO4 21120  und 
CaS03  irn Waschkreislauf, vgl. die Beschreibung S.6, 
Abs.3. Die N0-Wäsche,  insbesondere mit Fe-II-EDTA-
Komplexen iiberfiihrt die N0-Gase  in die flUssige 
Phase, wo sie mit Hilfe weiterer Verfahrensschritte 
zu N2 reduziert werden, vgl. die Beschreibung Seiten 
10 und 11.) 

eine Teilmenge des Waschwassers Uber eine Feststoff-
flUssigkeits-Trennstufe aktiviert wird; (Entfernung 

der Feststoffe CaSO4  2H20 und CaSO 3 ; vgl. die Be-
schreibung S.6, Abs.3.) 

in einer mit N+S-Salzen beladenen Teilmenge an Fil-
tratwasser EDTA gef11t und in den Waschwasserkreis-

lauf rUckgefUhrt wird; und 

danach diese Teilmenge (im Rahrnen der NO-Reduktion 

zu N2 ) einem Verbrennungskessel zugefUhrt wird; (vgl. 
auch die Beschreibung, S.2, Abs.1.) sowie 

die von der Feststofflüssigkeits-Trennstufe abgege-
bene inaktive Flflssigkeit in einen Reaktionsbehälter 

gegeben, dort durch Zugabe reduzierender Additive ak-

tiviert und anschliel3end in den Waschwasserkreislauf 

rückgefhrt wird. (Hierdurch wird das durch Sauer-
stoff aus dem Rauchgas zu Fe-Ill--Komplexen oxydierte 
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Fe-II-EDTA wieder aktiviert für die NO-Wäsche  gemäl3 

Schritt a); vgl. auch die Beschreibung S.12, Abs.3.) 

Die auf Anspruch 1 direkt oder indirekt rUckbezogenen An- 

sprUche 24 bis 28 fügen alle zu den Verfahrensschritten 

des Anspruchs 1 einen Schritt hinzu, bei dem eine Elektro-

lysezelle verwendet werden soil. Jedoch nur der Wortlaut 

des Anspruchs 26 1dI3t den Zweck der Elektroiysezelle er-

kennen: Sie dient dazu, das in der Waschlösung vorliegende 

FE-Ill zu FE-Il zu reduzieren. Diese Funktion erfUiit aber 

beim Verfanren nach Anspruch 1 bereits die im Schritt e) 

zugebenen "reduzierenden Additive". Das Gleiche gilt be-

zUglich der unabhngigen Ansprflche 2 bis 4, auf die 

Anspruch 26 fakultativ zurUckbezogen ist. Der vorliegende 

sachliche Widerspruch der AnsprUche 1äl3t sich mit Hilfe 

der Beschreibung beheben, die auf S.12, Abs. 3, kiar-

steilt, daB die Reduktion durch eine Elektrolysezelle und 

die Reduktion durch Zugabe reduzierender Additive nur al-

ternativ eingesetzte Arbeitsmittel darstellen. Damit ist 

für den Fachmann nach Auffassung der Kammer erkennbar, daB 

die in den AnsprUchen 24 bis 28 enthaltenen Mal3nahmen bei 

keiner der in Anspruch 1 bis 4 geltend gemachten Erf in-

dungen zur Anwendung kommen. Ein darUberhinausgehender 
sachlicher Zusarnmenhang einer Elektroiysezelle mit der 

SO2- und NO-Abscneidung ist der Beschreibung nicht zu 

entnehmen. Durch die in den AnsprUchen 24 bis 28 angege-

benen Merkmale wird also keiner der in den AnsprUchen 1 

bis 4 enthaltenen Schritte weiter spezifiziert. Somit de-

finiert keiner der AnaprUche 24 bis 28 eine bestimmte Aus-

fUhrungsform der in den unabhängigen AnsprUchen 1 bis 4 
geltend gemachten Erfindungen. 

Wie oben unter Punkt 3.3 dargelegt ware selbst dann, wenn 

die AnsprUche 24 bis 28 eine bestimmte Ausflihrungsform 

i.S.d. Regel 13.4 PCT wären, noch zu untersuchen, ob die 
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Merkmale des Anspruchs 1 einerseits und die zusätzlicflen 
Merkmale der Ansprüche 24 bis 28 andererseits jeweils Uber 
eine ailgemeine erfinderische Idee zusammenhàngen. Em 
derartiger Zusainmenhang ware anzuerkennen, wenn die in den 
AnsprUchen 24 bis 28 jeweils zum Ausdruck kommende techni-
sche Ihre im Rahmen der erfinderischen Idee des Anspruchs 
1 liegen wUrde (vgl. auch die unveröffentlicnte Entschei- 
dung W 02/83 der Beschwerdekxnamer 3.2.1 des EPA vom 
29. Februar 1984), oder wenn die zusätzlichen Maf3nahmen 
der AnsprUce 24 bis 28 jeweils dazu beitragen wUrden, die 
Problemlösung gemä8 einem der unabhangigen AnsprUche 1 bis 

4 zu verbessern (vgl. auch die unveröffentlichte Entschei- 
dung W 04/86 der Beschwerdekaminer 3.4.1 des EPA vom 
9. September 1986). 

	

6.1 	Wie der Beschreibung S.2, Abs.1, wörtlich zu entnehmen 
1st, besteht die dem Verfahren nach Anspruch 1 inne-
wohnende erfinderische Idee a priori darin, das Problem 

der wirtschaftlichen Gestaltung der SO2- und N0 -Abschei-
dung zu lösen, indem aus der mit N+S-Salzen beladenen 
Teilmenge an Filtratwasser das wertvolle Einsatzprodukt 

EDTA durch Fallung zurUckgewonnen und in den Waschkreis-

lauf zurUckgefUhrt wird (vgl. Schritt c) in Punkt 4). 

	

6.2 	Die in den Zusatzmericmalen des Anspruchs 26 zurn Ausdruck 
kommende techriische Lehre ist in Verbindung mit der Be-

schreibung, S.5, Abs.4 und S.6, Abs.1, im folgenden zu 
sehen: Der Einsatz an teuren Reduktionsmitteln (vgl. 
Schritt e) in Punkt 4) läJ3t sich minimieren, indem das in 

der Waschlösung vorliegende, durch den Rauchgas-Sauerstoff 

aufoxidierte Fe-Ill mit Hilfe einer in einem Bypass zurn 

Waschlösungskreislauf angeordneten Elektrolysezelle zu Fe-
ll reduziert wird. Das die AnsprUche 1 und 26 verknUpfende 

Element ist eine ökonomische VerfahrensfUhrung. In techni-

scher Hinsicht besteht keinerlei Zusammenhang. Die EDTA- 

03108 	 ...I... 



7 	W 03/87 

Fl1ungsreaktion gemäl3 Anspruch 1 und die elektrolytiscrie 

Reduktion des Fe-Ill zu Fe-Il sind ohne einen gemeinsamen 

Verfahrensschritt jeweils fUr sich getrennt durchfUhrbar 

und laufen ohne jegliche gegenseitige funktionelle Wech-

seiwirkung ab. Somit liegen in den AnsprUchen 1 und 26 

zwei völlig voneinander unabhängige technische Lehren vor, 

denen keine Mai3nahmen gemeinsam sind, weiche sich zu einer 

beide AnsprUche verbindenden erfinderischen Idee verall-

gemeinern 1ie1en. Desweiteren ist die elektrolytische Fe-

III-Reduktion zu Fe-Il ohne jeglichen EinfluB auf die Fl-

lung von EDTA und vermag somit nicht der Problemlösung ge-

mäI3 Anspruch 1 zu verbessern. 

Die gleichen fiberlegungen gelten auch bezUglich des Ver-

hältnisses zwischen Anspruch 26 und den unabhängigen An-

sprUchen 2 bis 4. 

6.3 	Da in den Anmeldungsunterlagen keinerlei weitere Einsatz- 

möglichkeiten einer Eleltrolysezelle of fenbart sind, ist 

zunáchst zu unterstellen, daB auch die in den AnsprUchen 

24, 25, 27 und 28 genannte Elektrolysezelle mit der S02-

und N0-Abscheidung nach Anspruch 1 sachlich nur Uber die 

Fe-III-Reduktion zu Fe-Il zusaminenhngt. Wie aus der Be-

schreibung, S.13, Abs.5 big S.14, Abs.3 hervorgeht, ver-

körpern die Zusatvnerkmale der AnsprUche 24, 25, 27 und 28 

im wesentlichen folgende technische Lehre: Die durch ihren 

Feststoffgehalt bedingte schlechte elektrische Leitfähig-

keit der Waschlösung und die auf den Membranen der Elek-

trolysezelle auftretende Inkrustierung sollen durch den 

Einsatz von Ultraschall im Bereich der Elektrolysezelle 

vermieden werden. Der Ultraschall beschleunigt das Agglo-

merieren und Absetzen der Feststoffe in der Waschlösung 

und läBt die Inkrustationen von den Membranen der Elektro-

lysezelle abfallen. Die in den Ansprflchen 24, 25, 27 und 

28 enthaltenen zustzlichen MaBnahmen weisen also keine 
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mit der EDTA-F11ung gemäl3 Anspruch 1 gemeinsarnen Ver-
fahrensschritte auf. Es ist dem Fachmann ohne weiteres 

gegeben, dal3 der von der Arimelderin geltend gemachte ge-
zielte Einsatz von Sctiwingungen nur das Agglomerieren und 
Absetzen der Feststoffe: CaSO4 2H20 und CaS03 (vgl. 
Schritt a)) in der von der FeststoffflUssigkeits-

Trennstufe abgegebenen inaktiven FlUssigkeit (Sc'hritt e)) 
im Bereich der Eiektrolysezelle fördert, nicht aber die 
aul3erhalb des Einflubbereichs der Elektrolysezelle durch-
gefUhrte EDTA-F11ungsreaktion in dem mit N+S-Salzen be-
ladenen Filtratwaser (Schritt c)). Die für den Fachrnann in 
den Anmeldungsunterlagen erkennbare Wirkung der Zusatzmal3-
nahmen der AnsprUche 24, 25, 27 und 28 besteht also aus-
schliel3lich darin, die Funktionsfähigkeit der Elektrolyse-
zelle zu verbessern und aufrecht zu erhalten. Damit fUhren 
die zusätzlichen Merkrnale dieser AnsprUche allein zu einer 
Verbesserung der Fe-III-Reduktion zu Fe-Il, die aber 
ihrerseits in keinen funktionellen Zusaminenhang mit der 

EDTA-Fällung gemäl3 Anspruch 1 gebracht werden kann, wie 

oben in Punkt 6.2 näher ausgefUnrt ist. 

6.4 	Aus den vorstehend in Punkt 6.2 und 6.3 genannten GrUnden 

ist die Kammer Uberzeugt, dal3 die AnsprUche 24 bis 28 ge-
genUber den AnsprUchen 1 bis 23 nicht die gemäl3 Regel 13.1 

PCT- und 13.4 PCT erforderliche Einheitlichkeit der Erfin-
dung aufweisen. 

Es folgt somit, daB die Aufforderung vom 6. April 1987 zur 

Zahiung zusätzlicher Recherchengebth-iren zu Recht ergangen 

und der Widerspruch gegen die Zahiung einer zusätzlichen 

RecherchengebUhr für die AnsprUche 24 bis 28 nicht begrUn-

det ist. 

Zum Hilfsantrag der Anmelder auf teilweise RUckzahlung der 

für eine einzige zusätzliche Erfindung gezahiten zustz- 
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t 
lichen RecherchengebUhr ist folgendes zu bemerken: Der in 
Regel 40.2 c PCT vorgesehene Widerspruch gegen einen 
"Uberhöhten" Betrag der geforderten zusätzlichen GebUhr 
sowie die hierin vorgesehene "teilweise RUckzahlung der 
zusätzlichen Gebiihr" 1st in Verbindung mit dem Erfordernis 

der Einheitlichkeit auszulegen. GemäL der mit dem Sinn der 
Vorschriften der Regel 13 PCT in Einklang stehenden stan-
digen Praxis der als internationale Recherchenbehörde ta-
tigen Zweigstelle in Den Haag des EPA ist für jede einzel-

ne in einer internationalen Anmeldung enthaltene zusätz-
liche Erfindung elne eigene zusatzliche RecherchengebUhr 

zu zahien. Unter dem Begriff sszusätzliche  GebiThr' in Regel 

40.2 c) PCT 1st der insgesamt zu zahlende Betrag also das 
Produkt aus der Anzahl der zusatzlichen Erfindungen mal 

der zusatzlichen Gebtihr für eine zusätzliche Erfindung zu 
verstehen. 

Eine teilweise RUckzahlung der zusätzlichen Gebhr kann 

somit nur erfolgen, wenn bei. der PrUfung des Widerspruchs 

festgestellt wird, daL3 die internationale Anmeldung 

weniger zusätzliche Erfindungen umfaf3t als der Gebtihren-
berechnung zugrundegelegt wUrde. Dieser Sacnverhalt 1st im 

vorliegenden Fall nicht gegeben. Ein Antrag auf Unter-

schreitung der zusätzlichen RecherchengebUhr für eine 

einzige zusätzliche Erfindung, insbesondere bei mangeinder 

Einheitlichkeit einer Gruppe abhängiger AnsprUche, findet 

in den Vorschriften des PCT keine StUtze. DarUberhinaus 

sieht Regel 40.2.c PCT auch eine teilweise RUckzahlung der 
zusätzlichen GebUhr nur vor, soweit - anders als im vor-
liegenden Fall; vgl. oben Pkt.7 - der Widerspruch be-

grUndet ist. 
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&itscheidungs forme 1 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

Die vo11stndige oder teilweise RUckzahlung der zusätzlich ent-

richteten RechercherigebUhr an die Anmelder wird abgelerint. 

Der Geschftsste11enbeamte 	Der Vorsitzende 

RUckerl 
	

Lederer 
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